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Gemarkung Sinzig

Projekt Bebauungsplan "Gewerbegebiet Kölner Straße
Süd"

hier; Aufstellung

Betreff • Archäologischer Sachstand

Planungsvariante 1 - 3, ■ Verdacht auf archäologische Fundstellen
uoiwn Wenn im Plangebiet eine geomagnetische Untersuchung im

Rahmen einer Kampfmittelerkundung geplant ist, bitten wir um 
nachrichtliche Beteiligung. Gleiches gilt für Sondagen im Rahmen 
solcher Untersuchungen. Solche Voruntersuchungen können auch 
hinsichtlich archäologischer Befunde ausgewertet werden.

In jedem Fall muss der archäologische Sachstand im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten durch einen Mitarbeiter unserer Dienststelle 
geklärt werden.

Überwindung / Forderung:

- Bekanntgabe des Erdbaubeginns

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand

- Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

- Bekanntgabe des Erdbaubeginns
Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§16-21 DSchG RLP) 
hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen vorher per Email über landesarchaeologie- 
koblenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261 6675 3000 anzuzeigen. Weiterhin sind der 
Vorhabentsräger wie auch die örtlich eingesetzen Finnen darüber zu unterrichten, dass ungenehmigte 
sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen archäologische Denkmäler vermutet 
werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig sind und mit Geldbußen von bis zu 125.000 
Euro geahndet werden können (§33 Abs. 2 DSchG RLP).
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Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie 
der Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. 
Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.

Achim Schmidt

)

)
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